
 

Elektrizitäts-Genossenschaft Rettenberg 
 

Die neuen Tarife in der Grundversorgung ab 1. Januar 2011 
                                                                                                                                                                                                                                                  

 

1. 1 Für Kunden mit einem Jahresstromverbrauch bis 411 kWh 
Allgemeiner Tarif und Allgemeiner Preis der Grundversorgung nach § 36 EnWG 
 

1. Grundpreis pro Monat        €/Monat             2,56 €  

    (Messstellenbetrieb 8,05 €/Jahr, Messung 3,95 €/Jahr, Abrechnung 9,00 €/Jahr, Grundpreis 4,86 €/Jahr + 4,91 €/Jahr  MWSt.)    

2. Arbeitspreis pro kWh        ct./kWh  44,79 ct.         

    (32,029 ct. + 2,05 ct. Stromsteuer + 0,030 ct. KWKG + 3,53 ct. EEG +7,15 ct. MWSt.)  
 

Bei diesem Tarif entfällt der Leistungspreis, deshalb ist er für Kunden mit geringem Stromverbrauch günstiger als  

der folgende mit geringem Arbeitspreis. 
 

 

1.2 Für Kunden mit einem Jahresstromverbrauch von 412 kWh – 30.000 kWh 
Allgemeiner Tarif und Allgemeiner Preis der Grundversorgung nach § 36 EnWG 
 

1. Grundpreis pro Monat        €/Monat             9,23 €  

    (Messstellenbetrieb 8,05 €/Jahr, Messung 3,95 €/Jahr, Abrechnung 9,00 €/Jahr, Grundpreis 72,10 €/Jahr + 17,69 €/Jahr  MWSt.)  

2. Arbeitspreis pro kWh        ct./kWh  25,34 ct.         

    (15,686 ct. + 2,05 ct. Stromsteuer + 0,03 ct. KWKG + 3,53 ct. EEG + 4,04 ct. MWSt.) 
                                                                                                                                                                                                                                                  

 

2.1 Zweitarifmessung mit Schwachlastregelung  
und einem Jahresstromverbrauch bis zu 411 kWh/Jahr in der Hochtarifzeit 
 

1. Grundpreis pro Monat        €/Monat             4,79 €  

    (Messstellenbetrieb 16,05 €/Jahr, Messung 3,95 €/Jahr, Abrechnung 9,00 €/Jahr, Grundpreis 19,28 €/Jahr + 9,17 €/Jahr  MWSt.)    

2. Arbeitspreis pro kWh        ct./kWh  44,79 ct.         

    (32,029 ct. + 2,05 ct. Stromsteuer + 0,03 ct. KWKG + 3,53 ct. EEG +7,15 ct. MWSt.)  

3. Arbeitspreis NT pro kWh       ct./kWh  16,54 ct.         

    (8,293 ct. + 2,05 ct. Stromsteuer + 0,03 ct. KWKG + 3,53 ct. EEG + 2,64 ct. MWSt.)  
 

 

2.2 Zweitarifmessung mit Schwachlastregelung  
und einem Jahresstromverbrauch ab 412 kWh/Jahr in der Hochtarifzeit 
 

1. Grundpreis pro Monat        €/Monat          11,46 €  

    (Messstellenbetrieb 16,05 €/Jahr, Messung 3,95 €/Jahr, Abrechnung 9,00 €/Jahr, Grundpreis 86,52 €/Jahr + 21,95 €/Jahr  MWSt.)   

2. Arbeitspreis HT pro kWh       ct./kWh  25,95 ct.         

    (16,196 ct. + 2,05 ct. Stromsteuer + 0,03 ct. KWKG + 3,53 ct. EEG + 4,14 ct. MWSt.) 

3. Arbeitspreis NT pro kWh       ct./kWh  16,54 ct.         

    (8,293 ct. + 2,05 ct. Stromsteuer + 0,03 ct. KWKG + 3,53 ct. EEG + 2,64 ct. MWSt.)  
 

 
     Ein Großteil des Strompreises entfällt auf Steuern, Umlagen und Abgaben. Neben der Mehrwertsteuer setzen sich diese wie folgt zusammen:  

 

Konzessionsabgabe  

Die Konzessionsabgabe wird an die Gemeinden für die Nutzung der öffentlichen Verkehrswege zur Stromversorgung gezahlt. Falls eine  

Gemeinde auf die Konzessionsabgabe ganz oder teilweise verzichtet, verringern sich die Arbeitspreise entsprechend. Bei den angegebe- 

nen Nettopreisen ist eine Konzessionsabgabe von  HT 1,32 ct./kWh und NT 0,61 ct./kWh enthalten. 
 

Stromsteuer 

Gemäß Stromsteuergesetz vom 24.03.1999 beträgt die Stromsteuer brutto 2,44 Ct/kWh, die an das Hauptzollamt abgeführt wird. Falls für  

einzelne Kundengruppen ein ermäßigter Steuersatz zur Anwendung kommt, reduziert sich der Arbeitspreis entsprechend.  
 

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz/Erneuerbare Energien-Gesetz  
Die Arbeitspreise enthalten Mehrbelastungen die sich aus dem Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft- 

Wärme-Kopplung (KWK-G) vom 19.03.2002 und aus dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) vom 21.07.2004 erge- 

ben. Die Abgaben aus dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) betragen ab 01.01.2011   0,03 ct./kWh und aus dem Erneuerbare-

Energien-Gesetz (EEG) 3,53 ct./kWh.  
 

Die Bruttopreise verstehen sich einschließlich der Umsatzsteuer (z. Zt. 19 %). Diese sind aus den Nettopreisen errechnet und auf zwei  

Stellen hinter dem Komma gerundet.  
 

Stromkennzeichnung 

Information über die Stromherkunft gemäß Energiewirtschaftsgesetz §42 vom 13.7.2005. 

Gesamtstromlieferung AllgäuStrom des Jahres 2008, in Klammern Durchschnittswerte der Stromerzeugung in Deutschland: Kernkraft  

21,6 (25,4) %, fossile und sonstige Energieträger 50,8 (58,8) %, erneuerbare Energieträger 27,6 (15,8) %. Damit verbundene Umweltaus- 

wirkungen: Radioaktiver Abfall 0,0006 (0,0007) g/kWh, CO2-Emissionen 455 (506) g/kWh. 
 

 

 

Die Alternative: AllgäuStrom Basis mit einjähriger Vertragsbindung 
 
 

Preisregelung AllgäuStrom (Bruttopreise inkl. aller Abgaben und Steuern): 
 

                          0 –      411 kWh  Arbeitspreis 43,65 ct./kWh  Grundpreis   2,56 €/Monat 

     412 – 10.000 kWh  Arbeitspreis 24,20 ct./kWh  Grundpreis   9,23 €/Monat 

10.001 – 30.000 kWh  Arbeitspreis 24,51 ct./kWh  Grundpreis   6,73 €/Monat 
 

Falls Sie diesen günstigen Tarif wünschen, senden Sie den beiliegenden Vertrag einfach ausgefüllt und unterschrieben an uns zurück. 
 

 

 

Die Ablesung der Stromzähler in 2011 erfolgt in KW 49 - 51. 


